
497 Kommunalpolitik

gel Mitglieder oder Kandidaten der 
Bezirks- bzw. Kreisleitung der 
SED. —> Jugendpolitik der SED

kommunaler Zweckverband:
eine Form der territorialen Ge
meinschaftsarbeit zwischen
—> Städten und —> Gemeinden zur 
Durchführung vereinbarter volks
wirtschaftlicher und kommunaler 
Aufgaben auf bestimmten Gebie
ten der gesellschaftlichen Entwick
lung (Gesetz über die örtlichen 
Volksvertretungen in der DDR, 
§ 61, GBl. I 1985, Nr. 18). Der Bei
tritt erfolgt freiwillig. Der k.Z. wird 
auf der Grundlage übereinstim
mender Willenserklärungen (Be
schlüsse) der beteiligten Volksver
tretungen gebildet und tätig. An 
seiner Arbeit können sich auf ver
traglicher Grundlage Betriebe, Ge
nossenschaften und Einrichtungen 
beteiligen. Er dient dem gemeinsa
men und koordinierten Einsatz 
vorhandener materieller und finan
zieller Fonds, um die Aufgaben ge
meinsam besser wahrzunehmen, 
insbesondere, um die Arbeits- und 
Lebensbedingungen der Bevölke
rung der beteiligten Städte und Ge
meinden und der Werktätigen be
teiligter Betriebe, Einrichtungen 
und Genossenschaften zu erhöhen. 
Das Statut des k. Z. als unmittel
bare Arbeitsgrundlage, auf der sich 
das eigenverantwortliche, gleichbe
rechtigte Zusammenwirken voll
zieht, muß die Willensübereinstim
mung der Volksvertretungen zum 
Ausdruck bringen und die Ver
pflichtung enthalten, sich entspre
chend den im Statut getroffenen 
Festlegungen aktiv an der Arbeit 
des Verbandes zu beteiligen. In 
ihm sind auch exakte Festlegungen 
über die Zusammenführung der er
forderlichen Fonds zu treffen. So
weit k. Z. über eigene Kapazitäten 
verfügen, bilden sie einen Versor
gungsträger (Betrieb oder Einrich
tung). Diesqr ist dem Rat einer be
teiligten Stadt oder Gemeinde un
terstellt. Ohne eigenen Versor

gungsträger können solche k. Z. 
arbeiten, bei denen es hauptsäch
lich um den koordinierten Einsatz 
langfristig zugewiesener Kapazitä
ten (z. B. Baukapazitäten) geht, die 
leitüngsmäßig anderen staatlichen 
Organen zugeordnet sind. Der 
beim k. Z. zu bildende Verbandsrat 
setzt sich aus Vertretern der betei
ligten Städte und Gemeinden, dar
unter grundsätzlich die Bürgermei
ster, zusammen. Seine Mitglieder 
werden von ihren Volksvertretun
gen in diese Funktion berufen. Bei 
direkter Mitgliedschaft von nicht
unterstellten Betrieben gehören 
auch deren Vertreter dem Ver
bandsrat an. Der Verbandsrat als 
Beratungs-, Koordinierungs- und 
Kontrollorgan wird im Auftrag der 
beteiligten Volksvertretungen und 
ihrer Räte ehrenamtlich tätig. Er 
nimmt im Interesse einer sachbezo
genen ständigen Koordinierung 
der sozialistischen Gemeinschafts
arbeit seine Aufgaben wahr, erar
beitet zu wichtigen Fragen der Ent
wicklung des k. Z. einen gemeinsa
men Standpunkt und davon ausge
hend Empfehlungen und Beschluß
entwürfe, die den Volksvertretun
gen bzw. Räten zur Entscheidung 
zu unterbreiten sind.

Kommunalpolitik (sozialisti
sche): die staatliche Leitung und 
Planung aller die Entwicklung der 
Städte und Gemeinden sowie des 
gesamten Siedlungsnetzes im So
zialismus bestimmenden gesell
schaftlichen, materiellen und gei
stig-kulturellen Bedingungen und 
Beziehungen; wesentlicher Teil der 
Gesamtpolitik der marxistisch-leni
nistischen Partei und des sozialisti
schen Staates. Die K. dient der all
seitigen Stärkung der DDR und ist 
auf die weitere Erhöhung des ma
teriellen und kulturellen Lebensni
veaus der Bürger sowie auf die Ent
wicklung sozialistischer Verhal
tens- und Lebensweisen in allen 
Klassen und Schichten der Bevöl
kerung gerichtet. Unter sozialisti-


